
Stadt Bern
Gemeinderat

Erlacherhof, Junkerngasse 47
Postfach 3000 Bern 8

Telefon 031 321 62 16
Fax 031 321 6010
stadtkanzlei@bern.ch
www.bem.ch

Bern, 14. September 2010

Schweizerischer Städteverband (55V)
Frau Renate Amstutz, Direktorin
Florastrasse 13
3000 Bern 6

Revision der Verordnung über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE);
Vernehmlassung

Sehr geehrte Frau Amstutz

Mit Schreiben vom 20. Juli 2010 haben Sie die Vorstandsmitglieder des Städteverbands zur
Vernehmiassung betreffend das oben genannte Geschäft eingeladen.

Der Gemeinderat dankt Ihnen für diese Gelegenheit zur Stellungnahme.

Der Gemeinderat befürwortet die vorliegende Verordnungsrevision. Die Aufteilung des Kon
tingents für Aufenthaltsbewilligungen in ein Kontingent für Dienstleistungserbringer aus der
EU/EFTA einerseits und ein Kontingent für Arbeitskräfte aus Drittstaaten andererseits ist im
Wesentlichen eine technische, administrative Massnahme und dient der Transparenz.

Zum neuen Artikel 82 Absatz 6 VZAE ist folgendes zu sagen: Obschon die Personenfreizü
gigkeit für die Schweiz und deren Wirtschaft grossen Nutzen bringt, braucht es präventive
Massnahmen zur Bekämpfung möglicher Missbräuche. Der Gemeinderat begrüsst deshalb
insbesondere die in Artikel 82 Absatz 6 VZAE neu entwickelten Massnahmen im Bereich der
Amtshilfe und Datenbekanntgabe. Diese Bestimmung ist nach Ansicht des Gemeinderats je
doch zu präzisierten. In diesem Absatz steht, dass die Ausgleichskasse dem Bundesamt für
Migration Meldung erstattet, sofern kein Privatinteresse dagegen spricht. Es wäre vorteilhaf
ter, wenn die Formulierung so lauten würde, dass die Ausgleichskasse dem Bundesamt für
Migration Meldung erstattet, sofern kein Privatinteresse diese als unverhältnismässig erschei
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nen lässt. Sonst wäre eine Auskunftserteilung in der Praxis kaum möglich, da es wohl immer
entgegenstehende Privatinteressen geben wird.

Mit freundlichen Grüssen

Alexander Tschäppät
Stadtpräsident

Christa 1-lostettler
Vizestadtschreiberin


